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08 08.12.2025 Deutsche Telekom 

Technik GmbH 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 

Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i.S.v. §125 Abs. 1 TKG - 

hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmäch-

tigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen so-

wie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementspre-

chend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o.g. Pla-

nung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Kenntnisnahme 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. 

Die entsprechenden Pläne können bei Bedarf unter https://trassenaus-

kunftkabel.telekom.de/ eingesehen werden.  

Kenntnisnahme 

Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen wei-

terhin gewährleistet bleiben. 

Dies wird zugesichert. 

12 10.12.2025 RP Stuttgart, Lan-

desamt für Denk-

malpflege 

vielen Dank für die Beteiligung des Landesamts für Denkmalpflege als 

Träger öffentlicher Belange im oben genannten Bauleitplanverfahren. 

Kenntnisnahme 

Im Planungsgebiet sind sowohl Belange der Bau- und Kunstdenkmal-

pflege als auch der archäologischen Denkmalpflege berührt. 

Kenntnisnahme 

Bau- und Kunstdenkmalpflege  

Der Bereich des Bebauungsplans „Luisenstraße“ liegt im historischen 

Ortskern von Badenweiler. Er gehört zu den am besten erhaltenen 

Ortskernen in Baden-Württemberg. Dies wurde durch eine verglei-

chende Untersuchung historischer Ortskerne im Auftrag des 

Wird als Hinweis aufgenommen. 
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Landesamtes für Denkmalpflege bestätigt. Damit erfüllt er die Anfor-

derungen des Denkmalschutzgesetzes an eine erhaltenswerte Ge-

samtanlage. 

Wir empfehlen, diese Gesamtanlage, an deren Erhaltung ein besonde-

res öffentliches Interesse besteht, durch eine kommunale Satzung ge-

mäß §19 DSchG unter Denkmalschutz zu stellen. Durch eine solche 

Satzung erhält die Gemeinde die Möglichkeit, in höherem Maße als 

allein durch die Regelungen des §34 BauGB auf die bauliche Entwick-

lung im historischen Ortskern Einfluss zu nehmen. 

Wird zur Kenntnis genommen und müsste ggf. in einem separaten 

Verfahren geklärt werden. Ist nicht Gegenstand dieses Bebauungs-

planverfahrens. 

Im Planungsgebiet liegen folgende Kulturdenkmale (Bau- und Kunst-

denkmale) gem. §2 DSchG: 

Wird als Hinweis aufgenommen. 

• Ernst-Eisenlohr-Straße 4 (Flstnr. 0-21) 

Rathaus und Kaiserliches Postamt, heute Rathaus, ehem. Gasthof En-

gel, später „Badischer“, dann „Elsässer Hof“; Kernbau des 19. Jh. - ab-

lesbar an der Südfassade mit großem Zwerchhaus - umgebaut 1910 

durch den Architekten Otto Hertel in neobarocken Formen. 

Wird als Hinweis aufgenommen. 

• Kaiserstraße 4 (Flstnr. 0-114) 

Rathaus, heute Wohn- und Geschäftshaus; erbaut in den 60er Jahren 

des 19. Jh. mit Spritzenremise im EG. Bis 1910 Rathaus der Gemeinde, 

zeitweise mit Schulsaal im OG. 

Wird als Hinweis aufgenommen. 

• Kaiserstraße 7 (Flstnr. 0-205/1) Wird als Hinweis aufgenommen. 
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Wohnhaus, sog. Villa Favarger, später Röntgeninstitut, heute Wohn-

haus mit Praxis. Erbaut 1880 durch die Architekten: Hertel und C. Fehr 

in Bauformen, die in ihrer Dekoration und Gliederung bezeichnend für 

das späte 19. Jh. sind. Das verbreitete Auftreten von Tuberkulose im 

19. Jh. erforderte in Kurorten eine medizinische Infrastruktur, zu der 

seit Kenntnis der Röntgenstrahlen auch Untersuchungsmöglichkeiten 

in eigens geschaffenen Röntgeneinrichtungen gehörten. 

• Luisenstraße 6, 6a (Flstnr. 0-76/1, 0-76/2) 

Gasthof Markgräfler Winzerstube, 1767 mit tonnengewölbtem Keller 

erbaut. Im Innern u.a. Kachelöfen des 20. Jh., Wandbilder von Julius 

Kiebiger mit Darstellungen aus dem Weinbau. Eines der wenigen er-

haltenen Gebäude im Ortskern von Badenweiler, das noch aus der Zeit 

vor dem aufblühenden Kurbetrieb im 19. Jh. stammt. 

Wird als Hinweis aufgenommen. 

Wir bitten Sie, diese im Plan entsprechend zu kennzeichnen (nach-

richtliche Übernahme gemäß §9 Abs. 6 BauGB; siehe folgende Karte). 

Karte siehe Anlage 1 dieser Aufstellung! 

Die Denkmale werden im Plan gekennzeichnet und unter Hinweise 

aufgenommen. 

Die Erhaltung der Kulturdenkmale in ihrem überlieferten Erschei-

nungsbild liegt im öffentlichen Interesse. Wir weisen Sie darauf hin, 

dass vor baulichen Eingriffen, wie auch vor einer Veränderung des Er-

scheinungsbildes, bei Kulturdenkmalen nach der vorherigen Abstim-

mung mit dem Landesamt für Denkmalpflege eine denkmalrechtliche 

Wird als Hinweis aufgenommen. 
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Genehmigung erforderlich ist. 

Wir regen an, diese Hinweise in den Textteil des Bebauungsplans zu 

übernehmen. 

Erfolgt so 

Archäologische Denkmalpflege  

Teile des überplanten Areals befinden sich im nach §22 DSchG ge-

schützten Gebiet der wichtigen römischen Siedlung (siehe Plan). 

Plan siehe Anlage 1 dieser Aufstellung! 

Wird als Hinweis aufgenommen. 

Bodeneingriffe im Bereich der Orange gekennzeichneten Fläche wer-

den von uns geprüft. 

Wird als Hinweis aufgenommen. 

14 11.12.2025 IHK Südlicher 

Oberrhein 

wir bedanken uns für das Schreiben vom 3.12.2025 und die Möglich-

keit, in o.g. Bebauungsplanverfahren Stellung zu nehmen. Aus Sicht 

der Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein wird – in 

Rücksprache mit Herrn Kaiser – Folgendes geäußert: 

Kenntnisnahme 

Das Plangebiet von ca. 1,12 ha liegt im Ortszentrum von Badenweiler 

und umfasst laut Begründung die (aktuelle) Hauptgeschäftszone. Wir 

verstehen die Begründung so, dass der Prozess der Geschäftsausdün-

nung und Leerstandszunahme im Innenstadtbereich seit der IHK-In-

nenstadtberatung in 2023 weiter fortgeschritten ist und Wohnnutzun-

gen in leerstehende Erdgeschosszonen nachdrängen. Um diesen Pro-

zess aufzuhalten, soll deshalb vorliegender Bebauungsplan aufgestellt 

werden. Aufgrund des fortgeschrittenen Prozesses soll der 

Kenntnisnahme 
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Geltungsbereich nun auf die (heutige) Hauptgeschäftszone mit einer 

Längenausdehnung von ca. 380 m beschränkt werden. Einzige Fest-

setzung im einfachen Bebauungsplan soll der Ausschluss von Wohn-

nutzungen im Erdgeschoss sein. Der Plan dient laut Begründung der 

Erhaltung und Entwicklung des zentralen Versorgungsbereiches von 

Badenweiler. 

- Die Initiative zur Aufstellung eines steuernden Bebauungs-

plans wird begrüßt. Gleiches gilt für die angegebenen Pla-

nungsziele. 

Kenntnisnahme 

- Zum vorgesehenen Ausschluss von Wohnnutzungen im EG des 

Plangebietes sind keine Bedenken zu äußern. 

Kenntnisnahme 

- Angeregt wird, in diesem Sinne auch Ferienwohnungen gem. 

§13a BauNVO im EG mit auszuschließen. 

Der Anregung wird gefolgt und Ferienwohnungen im EG ausgeschlos-

sen. 

- Um für die Hauptgeschäftszone eine aktivere Steuerung in 

Richtung „was ist nicht gewollt, aber auch was ist gewollt“ und 

„welche Nutzungen können zur maßgeblichen Belebung des 

Bereiches beitragen“, vornehmen zu können, wäre u.E. die 

Festsetzung eines Baugebietes, insbesondere die eines Urba-

nen Gebietes (MU), wie es wohl auch schon angedacht war, be-

sonders empfehlenswert. (Die dann gleichfalls erforderliche 

Änderung des Flächennutzungsplans wäre u.E. über eine 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Mit dem hier vorliegenden Bebauungsplan „Luisenstraße“ soll dem 

Hineindrängen von Wohnen in die Erdgeschosszone entgegengewirkt 

werden. Ein weitere Festsetzung von Nutzungsarten oder ein weiterer 

Ausschluss von Nutzungen (z.B. wie angesprochen Tabakläden) soll 

nicht erfolgen. Auch einem Beherbergungsbetrieb kann nicht vorge-

schrieben werden, in welcher Etage er seine Gästezimmer unterzubrin-

gen hat. 
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nachträgliche Berichtigung ohne aufwändiges Regelverfahren 

machbar.) Im Vordergrund der Planung sollte die Sicherung at-

traktive, belebender Nutzungen in einer nicht unterbrochenen 

Geschäftszone stehen. Nach §6a BauNVO könnten sich die ge-

wünschten Nutzungen bspw. auf die nach Absatz 2 allgemein 

zulässigen konzentrieren (Ausnahme Beherbergungs-be-

triebe), diejenigen nach §3 ausgeschlossen werden. Die Zuläs-

sigkeit von Beherbergungsbetrieben sollte sich möglichst 

ebenfalls auf die oberen Geschosse beschränken. Falls Thema 

in Badenweiler, könnten bspw. Tabakläden oder Schank- und 

Speisewirtschaften mit Spielgeräten ebenfalls grundsätzlich 

ausgeschlossen werden. 

Es verbleibt bei dem Ausschluss von Wohnnutzung im Erdgeschoss, er-

gänzt um den Ausschluss von Ferienwohnungen. Die bauplanungs-

rechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Geltungsbereich richtet 

sich weiterhin gemäß §30 Abs. 3 BauGB im Übrigen nach §34 BauGB. 

Weitere Anregungen und Anmerkungen werden der Veröffentlichung 

vorbehalten. 

Kenntnisnahme 

15 12.12.2025 RP Freiburg, Lan-

desamt für Geolo-

gie, Rohstoffe und 

Bergbau 

vielen Dank für die Beteiligung am oben genannten Planungsvorha-

ben. 

Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) im Regie-

rungspräsidium Freiburg nimmt auf Grundlage der ihm vorliegenden 

Informationen und seiner regionalen Kenntnisse zu den Aufgabenbe-

reichen, die durch das Vorhaben berührt werden, wie folgt Stellung: 

Kenntnisnahme 

1. Geologische und bodenkundliche Grundlagen  
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1.1 Geologie 

Im Plangebiet liegt eine Überdeckung aus den quartären Locker-

gesteinseinheiten "Lössführende Fließerde" und "Fließerde-

folge" vor. Darüber hinaus sind die Festgesteinseinheiten "Mit-

teljura", "Unterjura", "Keuper" und "Oberer Muschelkalk" im 

Untergrund zu erwarten. 

Wird als Hinweis aufgenommen. 

Die lokalen geologischen Verhältnisse können der digitalen Ge-

ologischen Karte von Baden-Württemberg 1 : 50 000 (GeoLa) im 

LGRB-Kartenviewer entnommen werden. Nähere Informationen 

zu den lithostratigraphischen Einheiten bieten die geowissen-

schaftlichen Informationsportale LGRBwissen und LithoLex. 

Wird als Hinweis aufgenommen. 

1.2 Geochemie  

Die geogenen Grundgehalte in den petrogeochemischen Einhei-

ten von Baden-Württemberg sind im LGRB-Kartenviewer abruf-

bar. Nähere Informationen zu den geogenen Grundgehalten 

sind im geowissenschaftlichen Informationsportal LGRBwissen 

beschrieben. 

Wird als Hinweis aufgenommen. 

1.3 Bodenkunde  

Da ausschließlich Böden in Siedlungsflächen vom Planungsvor-

haben betroffen sind, liegen auf Grundlage der Bodenkundli-

chen Karte 1 : 50 000 (GeoLa BK50) bzw. der frei zugängliche 

Wird als Hinweis aufgenommen. 
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Bodenfunktionsbewertung auf Grundlage der digitalen Boden-

schätzungsdaten keine Informationen zu den Bodenverhältnis-

sen vor. Bei Betroffenheit unversiegelter Böden sollte berück-

sichtigt werden, dass diese trotz ggf. anthropogener Überprä-

gung wichtige Bodenfunktionen entsprechend §2 BBodSchG er-

füllen können. Daher ist auch in Siedlungsflächen entsprechend 

§1a Abs. 2 BauGB und §2 LBodSchAG auf den sparsamen und 

schonenden Umgang mit Boden zu achten. Eine Bodenfunkti-

onsbewertung kann nach dem Leitfaden „Bewertung von Böden 

nach ihrer Leistungsfähigkeit“ der LUBW (2010) erfolgen. 

2. Angewandte Geologie  

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Trä-

ger öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgeleg-

ter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das 

Plangebiet ein hydrogeologisches bzw. geotechnisches Über-

sichtsgutachten, Detailgutachten oder ein hydrogeologischer 

bzw. geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffe-

nen Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden In-

genieurbüros. 

Wird als Hinweis aufgenommen. 

2.1 Ingenieurgeologie  

Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, Wird als Hinweis aufgenommen. 
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empfiehlt das LGRB die Übernahme der folgenden geotechni-

schen Hinweise in den Bebauungsplan: 

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. 

nicht zur Lastabtragung geeignet sind, sowie mit einem klein-

räumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Unter-

grundes ist zu rechnen. 

Wird als Hinweis aufgenommen. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, 

Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszuschließen. Nach Auswer-

tung des digitalen Geländemodells befinden sich Verkarstungs-

strukturen in der näheren Umgebung (ca. 100 m nordöstlich). 

Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer ge-

plant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Ar-

beitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Er-

stellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungs-

gutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechte-

rung der Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteins-

lösung im Untergrund sollte von der Errichtung technischer Ver-

sickerungsanlagen (z.B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden-

Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden. 

Wird als Hinweis aufgenommen. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Pla-

nungen oder von Bauarbeiten (z.B. zum genauen 

Wird als Hinweis aufgenommen. 
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Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähig-

keit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugruben-

sicherung, bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie 

z.B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) werden objektbezo-

gene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 

4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

2.2 Hydrogeologie  

Die hydrogeologischen Untergrundverhältnisse können u.a. 

dem Hydrogeologischen Kartenwerk des LGRB (1 : 50 000) 

(LGRB-Kartenviewer) und LGRBwissen entnommen werden. 

Wird als Hinweis aufgenommen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Plangebiet in den Schutz-

zone I und II des festgesetzten Heilquellenschutzgebietes für die 

Römerquelle liegt. In diesem Zusammenhang sind sowohl 

quantitative als auch qualitative Schutzanforderungen zu beach-

ten. 

Wird als Hinweis aufgenommen. 

Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung hydrogeologi-

scher Themen durch das LGRB statt. 

Kenntnisnahme 

2.3 Geothermie  

Informationen zu den oberflächennahen geothermischen Unter-

grundverhältnissen sind im Informationssystem „Oberflächen-

nahe Geothermie für Baden-Württemberg“ (ISONG) hinterlegt. 

Wird als Hinweis aufgenommen. 
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ISONG liefert erste Informationen (Möglichkeiten und Einschrän-

kungen) zur geothermischen Nutzung des Untergrundes mit 

Erdwärmesonden und Erdwärmekollektoren. Bitte nehmen Sie 

vor Verwendung des Informationssystems die Erläuterungen zur 

Kenntnis. 

2.4 Rohstoffgeologie (Mineralische Rohstoffe)  

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht 

keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 

Kenntnisnahme 

3. Landesbergdirektion  

3.1 Bergbau  

Gegen die Planung bestehen von bergbehördlicher Seite keine 

Einwendungen. 

Kenntnisnahme 

Allgemeine Hinweise  

ANZEIGE, ÜBERMITTLUNG UND BEREITSTELLUNG VON GEOLOGIE-DA-

TEN NACH GEOLOGIEDATENGESETZ (GEOLDG) 

 

Für geologische Untersuchungen und die daraus gewonnenen Daten 

besteht nach den Bestimmungen des Geologiedatengesetzes (Geo-

lDG) eine Übermittlungspflicht gegenüber dem LGRB. Weitere Infor-

mationen hierzu stehen Ihnen im LGRBanzeigeportal zur Verfügung. 

Kenntnisnahme 

WEITERE INFORMATIONSQUELLEN DES LGRB IM INTERNET  

Informationen zu den Untergrundverhältnissen sowie weitere Kenntnisnahme 
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raumbezogene Informationen können fachübergreifend und maß-

stabsabhängig der LGRBhomepage entnommen werden. Bitte nutzen 

Sie hierzu auch den LGRB-Kartenviewer sowie LGRBwissen. 

Insbesondere verweisen wir auf unser Geotop-Kataster.  

Beachten Sie bitte auch unser aktuelles Merkblatt für Planungsträger. 

Merkblatt siehe Anlage 2 dieser Aufstellung! 

Das Merkblatt wird beachtet. 

16 19.12.2025 Naturenergie 

Netze GmbH 

vielen Dank für Ihr Anschreiben und die Möglichkeit zum o g. Bauvor-

haben Stellung zu nehmen. 

Gegen den Bebauungsplan ''Luisenstraße“ in Badenweiler haben wir 

keine Einwände. 

Kenntnisnahme 

Jedoch verlaufen auf dem Baugebiet mehrere Anlagen der naturener-

gie netze GmbH. Diese werden weiterhin gebraucht. 

Bitte berücksichtigen Sie das bei der Bauplanung und sprechen Sie 

eventuelle Anpassungen und Provisorien rechtzeitig mit uns ab. 

Eine entsprechende Planauskunft erhalten Sie online über folgenden 

Link: 

https://planservice.regiodata-service.de. 

Wird in den Folgeplanungen beachtet. 

Bitte nehmen Sie im Anschluss hierzu mit unserem Betriebsstützpunkt 

in Schallstadt Kontakt auf. 

Ansprechpartner ist Uwe Hassler. 

Sie erreichen ihn unter der Telefonnummer 07664 / 4028596 - 127 

Wird in den Folgeplanungen beachtet. 
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Nr. Datum TöB Bedenken und Anregungen Abwägungsvorschlag 

oder per E-Mail unter Betrieb.Schallstadt@naturenergie-netze.de. 

Wir gehen davon aus, dass das Vorhaben so durchgeführt wird, dass 

die Leitungen sowohl während der Durchführung des Vorhabens wie 

auch danach - im Betrieb störungsfrei weiter betrieben werden. 

Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne. 

Kenntnisnahme 

17 07.01.2026 Handelsverband 

Südbaden 

besten Dank für die Beteiligung um im Betreff genannten Vorgang. Kenntnisnahme 

In einem abgegrenzten Bereich in zentraler Lage der Gemeinde Ba-

denweiler sollen Wohnnutzungen im Erdgeschoss ausgeschlossen 

werden. 

Kenntnisnahme 

Die Maßnahme soll dazu beitragen, dass im zentralen Versorgungsbe-

reich als Hauptgeschäftsbereich der Gemeinde Badenweiler vorrangig 

gewerbliche Nutzungen (z.B. Einzelhandel, Dienstleistungen, Gastge-

werbe) angesiedelt werden können, um einer „Verödung“ des Orts-

kerns vorzubeugen. 

Kenntnisnahme 

Von Seiten des Handelsverbandes Südbaden wird die Planung aus-

drücklich begrüßt. Handels- und Dienstleistungseinrichtungen tragen 

maßgeblich zur Belebung der Ortskerne bei, welche wichtige Kommu-

nikations- und Identifikationspunkte für die Wohnbevölkerung dar-

stellen. Daneben besitzt ein attraktiver Geschäftsbesatz vor dem Hin-

tergrund der touristischen Funktion der Gemeinde Badenweiler einen 

hohen Stellenwert. 

Kenntnisnahme 
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18 08.01.2026 Landratsamt Breis-

gau-Hochschwarz-

wald 

FB 410 - Baurecht & Denkmalschutz  

3.1 Für die baurechtliche Stellungnahme liegt die Zuständigkeit 

beim Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler. 

Kenntnisnahme 

3.2 Wir regen an, den Wortlaut der Regelung unter §1 der Satzung 

zu überprüfen und ggf. zu ergänzen, da nach der Planzeichnung 

und der Begründung auch planungsrechtliche Festsetzungen 

nach §9 Abs. 2a BauGB getroffen werden sollen. 

Die Satzung wird korrigiert. 

3.3 Nach der Begründung wird ein bestehender Bebauungsplan 

überlagert. Nach Verfahrensabschluss bitten wir auch um Vor-

lage eines maßstabsgerecht ausgeschnittenen und beschrifteten 

neutralen Deckblattes zur kennzeichnenden Vorheftung auf den 

überlagerten Bebauungsplan. 

Erfolgt so 

Im Rahmen der Offenlage sind die nach §3 Abs. 2 Satz 1 BauGB zu ver-

öffentlichenden Unterlagen und der Inhalt der Bekanntmachung über 

das zentrale Internetportal des Landes unter www.uvp-verbund.de zu-

gänglich zu machen (vgl. §3 Abs. 2 Satz 5 HS. 2 BauGB). Gleiches gilt 

gemäß den §§6a Abs. 2, 10a Abs. 2 BauGB für die in Kraft getretene 

Planung. 

Wird beachtet 

Die Begründung ist zu gegebener Zeit auf den Stand der endgültigen 

Planung unter Berücksichtigung des Abwägungsergebnisses zu brin-

gen. 

Wird beachtet 
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Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren und zu gegebener 

Zeit um Übermittlung einer Ergebnismitteilung zu den von uns ggf. 

vorgetragenen Anregungen. 

Erfolgt so 

  Landratsamt Breis-

gau-Hochschwarz-

wald 

FB 420 - Naturschutz  

3.1 Den Unterlagen zur frühzeitigen Beteiligung sind keine Bebau-

ungsvorschriften beigefügt. Wir regen an, bis zur Offenlage ei-

nen entsprechenden Festsetzungskatalog aufzunehmen. Am Ge-

bäudebestand könnten sich zukünftig Änderungen durch Abriss, 

Um-, Neubau und/oder Sanierung ergeben. Aus naturschutz-

fachlicher Sicht können durch konkrete Festsetzungen verbindli-

che Vorgaben zum strengen Artenschutz sowie zur insekten- und 

fledermausfreundlichen Beleuchtung oder einer Dach-begrü-

nung verankert werden. Somit ist eine gezielte Weiterentwick-

lung zu einer klimaangepassten und ökologisch gestalteten In-

nenstadt möglich, was gerade für einen Kurort bedeutsam ist. 

Dies wird berücksichtigt. 

Fledermaus- und insektenfreundliche Beleuchtung im Plangebiet wird 

als Festsetzung aufgenommen, Dach- und Fassadenbegrünung als 

Hinweise. Vorgaben zum besonderen Artenschutz können der arten-

schutzrechtlichen Relevanzprüfung zum Bebauungsplan entnommen 

werden; Diese konkreten Vorgaben bezüglich zukünftiger Änderun-

gen am Gebäudebestand durch Abriss, Um-, Neubau und/oder Sanie-

rung werden ebenfalls als Hinweise aufgenommen. 

 Landratsamt Breis-

gau-Hochschwarz-

wald 

FB 430/440 – Umweltrecht / Wasser & Boden  

3.1 Bodenschutz  

Da sich der Bebauungsplan inhaltlich lediglich mit Nutzungsaus-

schlüssen in der Erdgeschosszone (Ausschluss von Wohnen im 

Erdgeschoss) befasst, bestehen keine Bedenken. 

Kenntnisnahme 

Keine Hinweise.  
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3.2 Altlasten  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich in einer 

vom historischen Bergbau beeinflussten Fläche. 

Kenntnisnahme 

Da sich der Bebauungsplan inhaltlich lediglich mit Nutzungsaus-

schlüssen in der Erdgeschosszone (Ausschluss von Wohnen im 

Erdgeschoss) befasst, bestehen keine Bedenken. 

Kenntnisnahme 

3.3 Wasserversorgung/Grundwasserschutz  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in der engeren 

Schutzzone II und teilweise im Fassungsbereich (Schutzzone I) 

des Quellenschutzgebiets „Römerquelle Badenweiler“ (QSG-Nr.: 

315.072). Entsprechend gilt die Rechtsverordnung vom 

07.05.1985. 

Wird als Hinweis aufgenommen. 

Da sich der Bebauungsplan inhaltlich lediglich mit Nutzungsaus-

schlüssen in der Erdgeschosszone (Ausschluss von Wohnen im 

Erdgeschoss) befasst, bestehen keine Bedenken. 

Kenntnisnahme 

3.4 Abwasserbeseitigung/Regenwasserbehandlung  

Da sich der Bebauungsplan inhaltlich lediglich mit Nutzungsaus-

schlüssen in der Erdgeschosszone (Ausschluss von Wohnen im 

Erdgeschoss) befasst, bestehen keine Bedenken. 

Kenntnisnahme 

3.5 Oberflächengewässer/Gewässerökologie/Hochwasser-

schutz/Starkregen 
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Inhaltlich bestehen gegen die Ausweisung des Bebauungsplans 

keine Bedenken. 

Kenntnisnahme 

Wir regen lediglich an, auf mögliche Gefahren durch Starkrege-

nereignisse aufmerksam zu machen, wobei die entsprechenden 

Starkregengefahrenkarten derzeit durch ein Fachbüro und im 

Auftrag der Gemeinde Badenweiler erstellt werden. 

Wird als Hinweis aufgenommen. 

  Landratsamt Breis-

gau-Hochschwarz-

wald 

FB 470 – Vermessung & Geoinformation  

3.1 Es wird darum gebeten in der Planzeichnung die Planunterlagen 

nach §1 Absatz 2 PlanZV mit dem Stand der Planunterlagen auf-

zuführen. 

Der Stand der Planunterlagen wird auf der Planzeichnung ergänzt. 

  Landratsamt Breis-

gau-Hochschwarz-

wald 

FB 580 - Landwirtschaft  

3.1 Der Planbereich liegt im Innenbereich. Landwirtschaftliche Be-

lange sind von dem Vorhaben nicht betroffen. 

 

Kenntnisnahme 

  Landratsamt Breis-

gau-Hochschwarz-

wald 

FB 650/660 - Untere Straßenverkehrsbehörde und Landkreis als 

Straßenbaulastträger 

 

3.1 Für die Beurteilung der verkehrsrechtlichen Belange ist der Ge-

meindeverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler als Untere 

Straßenverkehrsbehörde selbst zuständig 

Kenntnisnahme 

3.2 Wir verweisen auf das am 29.03.2025 in Kraft getretene Landes-

mobilitätsgesetz (LMG), wonach insbesondere die Ziele der §§2 

Wird als Hinweis aufgenommen. 
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Folgende Behörden/Träger öffentlicher Belange haben erklärt, dass sie nicht berührt werden bzw. keine Anregungen oder Bedenken vorzubringen haben: 

Nr. Datum Behörden 

01 24.11.2025 Netze BW GmbH 

02 24.11.2025 Polizeipräsidium Freiburg, Führungs- und Einsatzstab, Sachbereich Verkehr 

03 25.11.2025 TransnetBW GmbH 

04 25.11.2025 Vermögen und Bau Baden-Württemberg 

05 01.12.2025 Amprion GmbH 

06 02.12.2025 terranets bw GmbH 

07 02.12.2025 badenovaNETZE 

09 08.12.2025 RP Freiburg, Abt. 4 Mobilität, Verkehr, Straßen 

10 09.12.2025 Verband Region Südlicher Oberrhein 

11 10.12.2025 Vodafone West GmbH 

13 11.12.2025 GVV Müllheim – Badenweiler 

18 08.01.2026 LRA Breisgau-Hochschwarzwald, FB ALB – Abfallwirtschaft 

LRA Breisgau-Hochschwarzwald, FB 320 – Gesundheitsschutz 

LRA Breisgau-Hochschwarzwald, FB 450 – Gewerbeaufsicht 

Nr. Datum TöB Bedenken und Anregungen Abwägungsvorschlag 

und 3 LMG öffentliche Belange darstellen, die bei Planungen 

und Entscheidungen mit Verkehrsbezug durch die öffentliche 

Hand bzw. den konkret adressierten Hoheitsträger zu berück-

sichtigen sind. 
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Folgende Behörden/Träger öffentlicher Belange haben erklärt, dass sie nicht berührt werden bzw. keine Anregungen oder Bedenken vorzubringen haben: 

Nr. Datum Behörden 

LRA Breisgau-Hochschwarzwald, FB 520 – Brand- & Bevölkerungsschutz 

LRA Breisgau-Hochschwarzwald, FB 530 – Wirtschaft & Klima 

LRA Breisgau-Hochschwarzwald, FB 540 - Flurneuordnung 

 

Folgende Behörden/Träger öffentlicher Belange haben erklärt, dass keine weitere Beteiligung erforderlich ist: 

Nr. Datum Behörden 

01 24.11.2025 Netze BW GmbH 

03 25.11.2025 TransnetBW GmbH 

06 02.12.2025 terranets bw GmbH 

09 08.12.2025 RP Freiburg, Abt. 4 Mobilität, Verkehr, Straßen 

 

Von folgenden Behörden/Träger öffentlicher Belange sind keine Stellungnahmen eingegangen: 

RP Freiburg, Abt. 2, Ref. 21 – Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz NABU Bezirksverband Südbaden 

RP Freiburg, Abt. 5, Ref. 53.1 u. 53.2, Gewässer 1. Ordnung Bund für Umwelt und Naturschutz 

Vermögen und Bau BW Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

Handwerkskammer Freiburg Badenova WÄRMEPLUS GmbH & Co. KG 

Landesnaturschutzverband BW Telefónica Germany GmbH & Co. OHG 

Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V. Stadtverwaltung Müllheim 
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Seitens der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen! 

Freiburg, den 12. März 2026 

THIELE³ | ARCHITEKTEN UND INGENIEURE 
Thomas Thiele, Dipl.-Ing., Freier Architekt 
Engesserstr. 4a, 79108 Freiburg 
Langgässerweg 26a, 64285 Darmstadt 
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